
Verordnung zur Änderung der Rechtsverordnung  
zur Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage  

aus Anlass von Märkten in der Stadt Freyung 
 
 

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadschlG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl I S. 744), zuletzt geändert durch Artikel 
430 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), in Verbindung mit  
Nr. 8.3 Buchst. b) der Anlage zur Verordnung über gewerbeaufsichtliche Zuständigkeiten 
(ZustV-GA) vom 09. Dezember 2014 erlässt die Stadt Freyung folgende: 
 

Änderungsverordnung: 
 

 
§ 1  

 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 1 
 

(1) Anlässlich der in der Stadt Freyung stattfindenden Jahrmärkte  
 

- am Sonntag vor Ostern – „Palmsonntagskirta“ 
 

- Mitte April bis Mitte Mai – „MaY-Kirta“ 
 

- Mitte Juni bis Mitte August – „Johanniskirta“ und/oder „Sommer-Kirta“ 
 

- Ende September bis Ende Oktober – „Herbstkirta“ 
 

dürfen alle Verkaufsstellen im Stadtgebiet in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet 
sein. 
 

(2) Die im Kalenderjahr stattfindenden Jahrmärkte gem. Abs. 1 dürfen die Anzahl von vier 
Märkten nicht übersteigen.“ 

 
 

§ 2 
 
Diese Änderungsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Freyung, den 20.12.2022 
 
  
Dr. Olaf Heinrich  
1. Bürgermeister 
 


